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Sachverhalt und Erwägungen:

1.

Mit Urteil vom 12. August 2024 (IV/2024/320) hat das Verwaltungsgericht 
die Beschwerde von A.________, vertreten durch lic. iur. B.________, 
C.________, gegen die Verfügung der IV-Stelle Bern vom 16. April 2024 
betreffend die Anordnung einer Begutachtung und Ablehnung der zugeteil-
ten Gutachterinnen und Gutachter abgewiesen, soweit auf die Beschwerde 
einzutreten war.

Mit Eingabe vom 19. August 2024 reicht der Rechtsvertreter im Namen des 
Gesuchstellers ein "Gesuch auf Berichtigung gemäss VRPG BE Art. 100 in 
Sachen Urteil 200 24 320 IV" ein. Er beantragt, es seien die nachfolgenden 
referenzierten Stellen des oben erwähnten Urteils zu berichtigen. Auf Seite 
16 des Urteils finde sich ein falsches Datum. Erwähnt werde der 13. Juli 
2024, richtig sei jedoch der 13. Juli 2023. Des Weiteren nimmt der Rechts-
vertreter Bezug auf Ausführungen des Gerichts betreffend die (seinerseits 
unbestrittene Tatsache), dass er nicht in einem Anwaltsregister eingetragen 
ist und verlangt, zwei entsprechend namentlich genannte Textpassagen –
ebenfalls auf Seite 16 – seien "wegzulassen". Schliesslich nimmt der 
Rechtsvertreter Bezug auf Seite 19 des Urteils und verlangt, das Wort "Un-
bedarftheit" sei zu streichen. 

2.

Ist ein Entscheid unvollständig oder unklar oder stehen seine Bestim-
mungen untereinander oder mit den Entscheidgründen im Widerspruch 
oder enthält er Redaktions- oder Rechnungsfehler, so nimmt die Verwal-
tungsjustizbehörde von Amtes wegen oder auf schriftliches Gesuch hin die 
nötige Erläuterung oder Berichtigung vor (Art. 100 Abs. 1 des kantonalen 
Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG; 
BSG 155.21]). Die Berichtigung dient dazu, Redaktions- oder Rechnungs-
fehler zu korrigieren; die Erläuterung soll Abhilfe schaffen, wenn der Ent-
scheid unvollständig, unklar oder in sich widersprüchlich ist, und dient wei-
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ter der Klärung von Widersprüchen zwischen dem Dispositiv und den Er-
wägungen. Der Mangel muss sich auf die Entscheidformel beziehen; erläu-
tert werden kann nur, was den Charakter einer Anordnung aufweist. Auf die 
Entscheidgründe als solche bezieht sich die Erläuterung nicht. Die Erwä-
gungen unterliegen der Erläuterung nur, wenn und soweit der Sinn der Ent-
scheidformel erst durch Beizug der Entscheidgründe ermittelt werden kann, 
namentlich in Fällen, in denen die Verwaltungsjustizbehörde die Sache an 
die Vorinstanz zurückgewiesen hat zu neuem Entscheid im Sinn der Erwä-
gungen. Unzulässig sind Erläuterungsgesuche, die auf eine inhaltliche Än-
derung des Entscheids abzielen oder eine allgemeine Diskussion über den 
Entscheid einleiten wollen (vgl. BVR 2008 S. 312 E. 2.1, 2004 S. 362 
E. 7.2.2; MARKUS MÜLLER in HERZOG/DAUM [Hrsg.], Kommentar zum Ge-
setz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2. Aufl. 2020, 
Art. 100 N. 10). Das Eintreten auf ein Berichtigungsgesuch setzt ein eige-
nes schutzwürdiges Interesse der gesuchstellenden Person an der Klärung 
des Entscheids voraus (vgl. zu diesem Erfordernis MARKUS MÜLLER bzw. 
RUTH HERZOG, a.a.O., Art. 100 N. 13 bzw. Art. 95 N. 16).

Das Gesuch hat grundsätzlich keine besonderen Formerfordernisse zu 
erfüllen. Es hat sich unter Angabe der Gründe über Art und Umfang des 
Berichtigungs- oder Erläuterungsbedarfs zu äussern (MARKUS MÜLLER, 
a.a.O., Art. 100 N. 14 mit Hinweisen).

3.

Die vom Rechtsvertreter des Gesuchstellers aufgeworfenen Fragen zielen 
nicht darauf ab, Unvollständigkeiten, Unklarheiten oder Widersprüche im 
Urteilsdispositiv bzw. zwischen Dispositiv und Erwägungen zu beseitigen. 
Das Dispositiv lautet auf Abweisung der Beschwerde (soweit auf diese ein-
zutreten war), ist eindeutig und steht offensichtlich in keinem Widerspruch 
zu den Erwägungen. Inwiefern sich aus den vom Rechtsvertreter zitierten 
Urteilserwägungen des Gerichts mit Bezug auf das Urteilsdispositiv Wider-
sprüche oder Unklarheiten ergeben sollen, wird von diesem denn auch 
nicht dargelegt und ist auch nicht ersichtlich. Es fehlt damit an einem mass-
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geblichen Rechtsschutzinteresse. Auf das Gesuch um Berichtigung kann 
somit nicht eingetreten werden.

Auf die Anhörung der IV-Stelle Bern wird verzichtet (Art. 100 Abs. 2 VR-
PG).

4.

Die Behandlung des Gesuchs fällt in die Zuständigkeit der Verwal-
tungsjustizbehörde, die den Entscheid gefällt hat (vgl. Art. 100 Abs. 1 VR-
PG), im vorliegenden Fall in die einzelrichterliche Zuständigkeit (Art. 57 
Abs. 1 des kantonalen Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation 
der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]).

5.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Gesuchsteller kostenpflichtig 
(Art. 100 Abs. 5 i.V.m. Art. 98 Abs. 1, Art. 108 Abs. 1 VRPG; RUTH HERZOG, 
a.a.O., Art. 108 N. 15). Gemäss derselben Bestimmung kann das Gericht 
jedoch, wenn es die Umstände rechtfertigen, auf die Erhebung von Verfah-
renskosten verzichten. Ein solcher Fall liegt hier vor.

Der Gesuchsteller ist, wie das Gericht in seinem Urteil vom 12. August 
2024 festgehalten hat, schwer erkrankt, was auch seitens der IV-Stelle 
Bern zu Recht stets unbestritten blieb (E. 5.2). Mit seinem Urteil hat das 
Gericht in diesem Kontext die Anordnung einer Begutachtung durch die IV-
Stelle bestätigt. Wenn nun der Rechtsvertreter im Namen des Gesuchstel-
lers um Berichtigung von Textpassagen ersucht, die seine eigene Mandats-
führung betreffen, nicht jedoch den materiellen Kernpunkt des von der IV-
Stelle Bern Verfügten betreffen, so liegt hier mit Blick auf die gesamten 
Umstände ein Fall vor, der es rechtfertigt, ausnahmsweise vom Grundsatz 
abzuweichen, dass Vertretene sich die Handlungen ihrer Rechtsvertretung 
vollumfänglich anrechnen lassen müssen, und deshalb auf das Erheben 
von Verfahrenskosten beim Gesuchsteller zu verzichten ist. Wie diese Fra-
ge zu beantworten sein wird, sollte der Rechtsvertreter erneut mit solchen 
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oder ähnlichen Eingaben an das Gericht gelangen, kann vorliegend offen 
bleiben.

Ersatzfähige Parteikosten sind keine angefallen (Art. 108 Abs. 3 VRPG).

Demnach entscheidet der Einzelrichter:

1. Auf das Gesuch um Berichtigung vom 19. August 2024 wird nicht ein-
getreten.

2. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteien-
tschädigung zugesprochen.

3. Zu eröffnen (R):
- lic. iur. B.________ z.H. des Gesuchstellers
- IV-Stelle Bern (samt Kopie des Gesuchs um Berichtigung vom 

19. August 2024)
- Bundesamt für Sozialversicherungen

Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber:

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begrün-
dung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öf-
fentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bun-
desgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) ge-
führt werden.


